
Neue Bedingnisse für die eiytreten-
den Leser.

I . Abonnements - Preise , welche immer voraus
bezahlt werden , sind von heute an folgender

Auf i ganzes Jahr 20 fl.
- . i halbes - 11 fl . i 5  kr.

i viertel- 6  fl.
- 1 Morrath — — 2 fl. 3 o kr.

Außer diesen Abonnements kann man sich für ein¬
zelne Bücher auch auf 5  Tag § einschreiben las¬
sen , und zahlt sodann Z6 kr . , .

Die Kataloge Nr. 1. 2. 3. 4. und erster Nachtrag
kosten 2 fl . 3 o kr . , und sind auch einzeln zu
haben.

II . Bey dem Eintritte ins Abonnement hinterlegt
man wenigstens 5  fl . , welche bey dem Aus¬
tritte zurück gegeben werden.

III . . Dafür erhalt jeder Abonnent das Recht , täglich
einen Band abzuverlangen ; sollte jedoch Jemand
täglich mehrere Bande zu lesen wünschen , so
muß die Einlage erhöhet , und doppeltes oder
dreyfacheS Abonnement bezahlet werden.

IV . Die Leser auf dem Lande , oder solche, welche sich
dahin begeben wollen , und 10 — 12 Bande

i auf ein Mahl mit sich zu nehmen wünschen , er-



legen eine verhaltnißmaßig höhere Einlage , und
zahlen doppeltes Abonnement.

V . So lange als ein Abonnent ein Buch bey sich be¬
halt , die Ursache davon mag seyn welche sie wol¬
le , so lange dauert auch sein Abonnement.

VI . Diejenigen Leser, welche vor Verlauf ihrer Abon¬
nements - Zeit austreten , können bloß auf die
Zurückgabe ihrer Einlage Anspruch machen.

VII . Ist es äußerst nothwendig , daß die k.
Abonnenten , wenn sie Bücher hohlen lassen,
sich immer eine größere Anzahl von Nummern
(wenigstens 12  bis i5 ) notiren , damit man im
Stande sey , ein anderes Buch abzugeben , im
Falle das vorzüglich gewünschte schon besetzt
seyn sollte.

VIII . Wer ein Buch , es mag nur einen oder meh¬
rere Bande haben , beschädigt oder gar verliert,
ist verpflichtet den ganzen Werth desselben zu
ersetzen.

IX . Werden die ? 1 . Abonnenten dringend ersucht
für die Kupfer und Charten in den ihnen anver-
trauten Büchern bestens Sorge zu tragen , und
in selbe weder Marginalien noch Noten zu
machen.

Anmerkung . Durch diese neuen Bedingnisse werden alle
jene aufgehoben, welche in früher n Catalogen  oder
öffentlich  bekannt gemacht worden sind.

Am »5. Oktober 1814.

Earl Armbrusier.
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